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Amtliche Bekanntmachung 
Haushaltssatzung der Hansestadt Stralsund für das Haushaltsjahr 2016 

 
Aufgrund der §§ 45 ff Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft der 
Hansestadt Stralsund vom 10.12.2015 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen: 

 
§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird 
 

1. im Ergebnishaushalt 
a)  der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf                             111.420.400,00 EUR 
  der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf                         118.512.200,00 EUR 
  der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf                      -   7.091.800,00 EUR 
 
b)  der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf                                            0,00 EUR 
  der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf                                0,00 EUR 
  der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen                                     0,00 EUR 
 
c)  das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf                       -  7.091.800,00  EUR 
  die Einstellung in Rücklagen auf                                              0,00 EUR 
  die Entnahmen aus Rücklagen auf                                      6.841.800,00 EUR 
  das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf                        -     250.000,00 EUR 
 
2. im Finanzhaushalt 
a)  die ordentlichen Einzahlungen auf                                     103.316.700,00 EUR 
  die ordentlichen Auszahlungen auf                                  104.982.200,00 EUR 
  der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf                          -   1.665.500,00 EUR 
 
b)  die außerordentlichen Einzahlungen auf                                                           0,00  EUR 
  die außerordentlichen Auszahlungen auf                                                  0,00 EUR 
  der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf                                 0,00 EUR 
 
c)  die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                10.011.300,00 EUR 
  die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                16.761.200,00 EUR 
  der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

auf                                                 -   6.749.900,00  EUR 
 
d)  die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                                   197.036.900,00 EUR 
  die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                                      188.621.500,00 EUR 
  der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  

auf                                                      +  8.415.400,00 EUR 
 

festgesetzt. 
 
 

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
 

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.  
 
 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 
 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf                     11.135.200,00 EUR 
 

 
§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 

 

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf        32.000.000,00 EUR 
 

 
§ 5 Hebesätze 

 

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 
1.  Grundsteuer 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen  (Grundsteuer A) auf          300  v.H. 
     b) für die Grundstück  (Grundsteuer B) auf                      545  v.H. 
 
2.  Gewerbesteuer auf                                   445  v.H. 
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§ 6 Stellen gemäß Stellenplan 
 

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 566,414 Vollzeitäquivalente (VzÄ). 
 
 

§ 7 Eigenkapital 
 

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres betrug           - EUR 

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals  zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt    - EUR 
und zum 31.12. des Haushaltsjahres       - EUR 

 
 

§ 8 Weitere Vorschriften 
 

1. Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, im Verlaufe der Haushaltsdurchführung bestimmte Aufwendungen und Auszahlun-
gen im Sinne des § 19 GemHVO als Bewirtschaftungsverfügungen zu sperren. Diese Bewirtschaftungsverfügungen können 
erforderlich sein, um eine möglichst gleichmäßige Ausgabenverteilung über das gesamte Jahr zur Vermeidung von Kassenkre-
diten zu erreichen bzw. die Aufnahme von Kassenkrediten möglichst gering zu halten. Des Weiteren können diese erforderlich 
sein, um die Zielstellungen der Konsolidierungsvereinbarung jahresbezogen erfüllen zu können.  
 
2. Die Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes 2016 gem. Punkt 1.2 sowie die Bewirtschaftungsrege-
lungen je Teilhaushalt werden für verbindlich erklärt.   
 
Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 03.05.2016 erteilt. 
 
Stralsund, 10.05.2016 
 

 
Dr.-Ing. Alexander Badrow  
Oberbürgermeister 

  
      

 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 

Der Minister für Inneres und Sport des Landes M-V als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Az: II-320-174-6100E-
2016/004-004 am 03.05.2016 für die vorstehende Haushaltssatzung 2016 der Hansestadt Stralsund folgende Entscheidungen 
getroffen: 

 
1. Gemäß § 54 Abs. 4 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wird der in § 3 der Haus-
haltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen vollständig in Höhe von 11.135.200,00 EUR ge-
nehmigt.  

 

2. Gemäß § 53 Abs. 3 KV M-V wird der in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der 
Zahlungsfähigkeit teilweise in Höhe von 30.000.000 EUR mit einer Auflage genehmigt.  

 

3. Der nach § 55 KV M-V genehmigungspflichtige Stellenplan wird mit Auflagen genehmigt.   
                  S                Sofern Höhergruppierungen/ -bewertungen auf Grund von  
Mit dieser Bekanntmachungsanordnung wird nach § 5 Abs. 4 Satz 1 KV M-V die Haushaltssatzung 2016 öffentlich bekannt 
gemacht. 
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2016 sowie dessen Anlagen liegen zur Einsichtnahme im Kämmereiamt, Heil-
geiststr. 63, öffentlich aus. 
 
 
Hinweis 
Soweit beim Erlass o. g. Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen wurde, können diese gem. § 5 Abs. 5 der 
Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern nach Ablauf eines Jahres seit dieser öffentlichen Bekanntma-
chung nicht mehr geltend gemacht werden. Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- 
oder Bekanntmachungsvorschriften. 
 
Stralsund, 10.05.2016  
 

 
Dr.-Ing. Alexander Badrow  
Oberbürgermeister 
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Amtliche Bekanntmachung 
Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens  

der Hansestadt Stralsund/Altstadtinsel für das Haushaltsjahr 2016 
 
Aufgrund des § 64 Abs. 2 und 4 mit den §§ 45 ff Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Be-
schluss der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund vom 10.12.2015 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde folgen-
de Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird 
 
 

1. im Ergebnishaushalt 
a)  der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf                                   14.998.800,00  EUR 
  der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf                               14.998.800,00  EUR 
  der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf                                            0,00 EUR 
 
b)  der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf                                          0,00 EUR 
  der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf                                     0,00 EUR 
  der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf                         0,00 EUR 
 
c)  das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf                                  0,00 EUR 
  die Einstellung in Rücklagen auf                                          0,00 EUR 
  die Entnahmen aus Rücklagen auf                                                0,00 EUR 
  das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf                                             0,00 EUR 
 
2. im Finanzhaushalt 
a)  die ordentlichen Einzahlungen auf                                         13.136.564,00  EUR 
  die ordentlichen Auszahlungen auf                                        13.453.100,00 EUR 
  der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf                                  -  316.536,00 EUR 
 
b)  die außerordentlichen Einzahlungen auf                                     0,00 EUR 
  die außerordentlichen Auszahlungen auf                                    0,00 EUR 
  der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf                           0,00 EUR 
 
c)  die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                       7.529.625,00 EUR 
  die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                    12.595.200,00 EUR 
  der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                   - 5.065.575,00 EUR 
 
d)  die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                                           26.049.300,00 EUR 
  die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                                             20.667.189,00 EUR 
  der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                                   5.382.111,00 EUR 
 

festgesetzt. 
 
 

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen 
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf                                     0,00 EUR 
 

 
§ 3 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 

 

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf                                     0,00 EUR 
 

 
§ 4 Verpflichtungsermächtigungen 

 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf                  5.879.800,00 EUR. 
 
 

§ 5 Eigenkapital 
 

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres betrug                     -  EUR 
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt               -  EUR 
und zum 31.12. des Haushaltsjahres                                       -  EUR 
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§ 6 Bewirtschaftungsregelungen 
 

Alle Ansätze für Aufwendungen und Ansätze für Auszahlungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 
Ansätze für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.  
Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten nach den zuvor genannten Regelungen nicht als überplanmäßige Aufwen-
dungen und Auszahlungen, solange eine Deckung innerhalb des städtebaulichen Sondervermögens gewährleistet ist. 
Mehrerträge und Mehreinzahlungen dürfen für Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet werden. 
Die Eröffnung neuer Sachkonten innerhalb eines Sondervermögens ist möglich, soweit es die Aufgabenerfüllung erfordert und 
die finanzielle Deckung gewährleistet ist. 
 
Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 03.05.2016 erteilt. 
 
Stralsund, 10.05.2016  
 

 
Dr.-Ing. Alexander Badrow  
Oberbürgermeister 

  
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 

Der Minister für Inneres und Sport des Landes M-V als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Az: II-320-174-6100E-
2016/004-004 am 03.05.2016 für die vorstehende Haushaltssatzung 2016 der Hansestadt Stralsund folgende Entscheidung 
getroffen: 

 
Der in § 4 der Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens „Altstadtinsel“ festgesetzte Gesamtbetrag der Ver-
pflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.879.800,00 EUR wird gemäß §§ 64 Abs. 4, 54 Abs. 4 KV M-V vollständig genehmigt.  

                 S                Sofern Höhergruppierungen/ -bewertungen auf Grund von  
Mit dieser Bekanntmachungsanordnung wird nach § 5 Abs. 4 Satz 1 KV M-V die Haushaltssatzung des Städtebaulichen Son-
dervermögens „Altstadtinsel“ 2016 öffentlich bekannt gemacht. 
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens „Altstadtinsel“ 2016 sowie dessen Anla-
gen liegen zur Einsichtnahme im Kämmereiamt, Heilgeiststr. 63, öffentlich aus. 
 
Hinweis 
Soweit beim Erlass o. g. Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen wurde, können diese gem. § 5 Abs. 5 der 
Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern nach Ablauf eines Jahres seit dieser öffentlichen Bekanntma-
chung nicht mehr geltend gemacht werden. Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- 
oder Bekanntmachungsvorschriften. 
 
Stralsund, 10.05.2016  
 

 
Dr.-Ing. Alexander Badrow  
Oberbürgermeister 

  
 
 
 

 
Amtliche Bekanntmachung 

Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Stralsund/Grünhufe 
für das Haushaltsjahr 2016 

 
Aufgrund des § 64 Abs. 2 und 4 mit den §§ 45 ff Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Be-
schluss der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund vom 10.12.2015 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde folgen-
de Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird 
 

1. im Ergebnishaushalt 
a)  der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf                                    2.661.550,00 EUR 
  der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf                                2.661.550,00   EUR 
  der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf                                            0,00 EUR 
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b)  der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf                                     0,00 EUR 
  der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf                                  0,00 EUR 
  der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf                        0,00 EUR 
 
c)  das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf                                 0,00 EUR 
  die Einstellung in Rücklagen auf                                         0,00 EUR 
  die Entnahmen aus Rücklagen auf                                               0,00 EUR 
  das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf                                            0,00 EUR 
 
2. im Finanzhaushalt 
a)  die ordentlichen Einzahlungen auf                                         -    115.197,00   EUR 
  die ordentlichen Auszahlungen auf                                            2.445.550,00   EUR 
  der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf                                 -  2.560.747,00   EUR 
 
b)  die außerordentlichen Einzahlungen auf                                    0,00  EUR 
  die außerordentlichen Auszahlungen auf                                   0,00  EUR 
  der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf                          0,00  EUR 
 
c)  die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                             3.830.505,00  EUR 
  die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                      2.502.300,00  EUR 
  der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     1.328.205,00  EUR 
 
d)  die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                                              4.947.850,00  EUR 
  die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                                               3.715.308,00  EUR 
  der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                               1.232.542,00  EUR 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen 
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf                                   0,00 EUR 

 
 

§ 3 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 
 

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf              0,00   EUR 
 

 
§ 4 Verpflichtungsermächtigungen 

 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf                2.850.000,00  EUR 
 
 

§ 5 Eigenkapital 
 

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres betrug                    - EUR 
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt              - EUR 
und zum 31.12. des Haushaltsjahres                                      - EUR 
 
 

§ 6 Bewirtschaftungsregelungen 
 

Alle Ansätze für Aufwendungen und Ansätze für Auszahlungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 
Ansätze für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.  
Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten nach den zuvor genannten Regelungen nicht als überplanmäßige Aufwen-
dungen und Auszahlungen, solange eine Deckung innerhalb des städtebaulichen Sondervermögens gewährleistet ist. 
Mehrerträge und Mehreinzahlungen dürfen für Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet werden. 
Die Eröffnung neuer Sachkonten innerhalb eines Sondervermögens ist möglich, soweit es die Aufgabenerfüllung erfordert und 
die finanzielle Deckung gewährleistet ist. 
 
Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 03.05.2016 erteilt. 
 
Stralsund, 10.05.2016  
 

 
Dr.-Ing. Alexander Badrow  
Oberbürgermeister 

 



Amtsblatt der Hansestadt Stralsund Nr. 5

	
	

	
	

Seite 7 

 
Bekanntmachungsanordnung: 
 

Der Minister für Inneres und Sport des Landes M-V als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Az: II-320-174-6100E-
2016/004-004 am 03.05.2016 für die vorstehende Haushaltssatzung 2016 der Hansestadt Stralsund folgende Entscheidung 
getroffen: 

 
Der in § 4 der Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens „Grünhufe“ festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflich-
tungsermächtigungen in Höhe von 2.850.000,00 EUR wird gemäß §§ 64 Abs. 4, 54 Abs. 4 KV M-V vollständig genehmigt.  

                 S                Sofern Höhergruppierungen/ -bewertungen auf Grund von  
Mit dieser Bekanntmachungsanordnung wird nach § 5 Abs. 4 Satz 1 KV M-V die Haushaltssatzung des Städtebaulichen Son-
dervermögens „Grünhufe“ 2016 öffentlich bekannt gemacht. 
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens „Grünhufe“ 2016 sowie dessen Anlagen 
liegen zur Einsichtnahme im Kämmereiamt, Heilgeiststr. 63, öffentlich aus. 
 
Hinweis 
Soweit beim Erlass o. g. Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen wurde, können diese gem. § 5 Abs. 5 der 
Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern nach Ablauf eines Jahres seit dieser öffentlichen Bekanntma-
chung nicht mehr geltend gemacht werden. Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- 
oder Bekanntmachungsvorschriften. 
 
Stralsund, 10.05.2016  
 

 
Dr.-Ing. Alexander Badrow  
Oberbürgermeister 

  
 
 
 
 

Amtliche Bekanntmachung 
Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens  

der Hansestadt Stralsund/Knieper West für das Haushaltsjahr 2016 
 
Aufgrund des § 64 Abs. 2 und 4 mit den §§ 45 ff Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Be-
schluss der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund vom 10.12.2015 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde folgen-
de Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird 
 

1. im Ergebnishaushalt 
a)  der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf                                     1.010.900,00 EUR 
  der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf                               1.010.900,00 EUR 
  der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf                                            0,00  EUR 
 
b)  der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf                                         0,00 EUR 
  der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf                                    0,00 EUR 
  der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf                          0,00 EUR 
 
c)  das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf                                   0,00 EUR 
  die Einstellung in Rücklagen auf                                           0,00 EUR 
  die Entnahmen aus Rücklagen auf                                                0,00 EUR 
  das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf                                              0,00 EUR 
 
2. im Finanzhaushalt 
a)  die ordentlichen Einzahlungen auf                                           1.227.175,00  EUR 
  die ordentlichen Auszahlungen auf                                          1.007.400,00 EUR 
  der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf                                   219.775,00 EUR 
 
b)  die außerordentlichen Einzahlungen auf                                      0,00 EUR 
  die außerordentlichen Auszahlungen auf                                     0,00 EUR 
  der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf                            0,00 EUR 
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c)  die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                       139.032,00 EUR 
  die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                       860.000,00 EUR 
  der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                   - 370.454,00 EUR 
 
d)  die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                                         1.867.400,00 EUR 
  die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                                             1.716.721,00 EUR 
  der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                                 150.679,00 EUR 
 
festgesetzt. 
 
 

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen 
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf                                     0,00 EUR 
 

 
§ 3 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 

 

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf                                    0,00 EUR 
 

 
§ 4 Verpflichtungsermächtigungen 

 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf                 1.350.000,00  EUR 
 

 
§ 5 Eigenkapital 

 

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres betrug                     - EUR 
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt               - EUR 
und zum 31.12. des Haushaltsjahres                                       - EUR 
 
 

§ 6 Bewirtschaftungsregelungen 
 

Alle Ansätze für Aufwendungen und Ansätze für Auszahlungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 
Ansätze für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.  
Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten nach den zuvor genannten Regelungen nicht als überplanmäßige Aufwen-
dungen und Auszahlungen, solange eine Deckung innerhalb des städtebaulichen Sondervermögens gewährleistet ist. 
Mehrerträge und Mehreinzahlungen dürfen für Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet werden. 
Die Eröffnung neuer Sachkonten innerhalb eines Sondervermögens ist möglich, soweit es die Aufgabenerfüllung erfordert und 
die finanzielle Deckung gewährleistet ist. 
 
Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 03.05.2016 erteilt. 
 
Stralsund, 10.05.2016  
 

 
Dr.-Ing. Alexander Badrow  
Oberbürgermeister 

  
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 

Der Minister für Inneres und Sport des Landes M-V als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Az: II-320-174-6100E-
2016/004-004 am 03.05.2016 für die vorstehende Haushaltssatzung 2016 der Hansestadt Stralsund folgende Entscheidung 
getroffen: 
 

Der in § 4 der Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens „Knieper West“ festgesetzte Gesamtbetrag der Ver-
pflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.350.000,00 EUR wird gemäß §§ 64 Abs. 4, 54 Abs. 4 KV M-V vollständig genehmigt.  

 
Mit dieser Bekanntmachungsanordnung wird nach § 5 Abs. 4 Satz 1 KV M-V die Haushaltssatzung des Städtebaulichen Son-
dervermögens „Knieper West“ 2016 öffentlich bekannt gemacht. 
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens „Knieper West“ 2016 sowie dessen Anla-
gen liegen zur Einsichtnahme im Kämmereiamt, Heilgeiststr. 63, öffentlich aus. 
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Hinweis 
Soweit beim Erlass o. g. Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen wurde, können diese gem. § 5 Abs. 5 der 
Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern nach Ablauf eines Jahres seit dieser öffentlichen Bekanntma-
chung nicht mehr geltend gemacht werden. Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- 
oder Bekanntmachungsvorschriften. 
 
Stralsund, 10.05.2016  
 

 
Dr.-Ing. Alexander Badrow  
Oberbürgermeister 

  
 
 
 
 

Amtliche Bekanntmachung 
Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens  

der Hansestadt Stralsund/Kleiner Wiesenweg für das Haushaltsjahr 2016 
 
Aufgrund des § 64 Abs. 2 und 4 mit den §§ 45 ff Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Be-
schluss der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund vom 10.12.2015 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde folgen-
de Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird 
 

1. im Ergebnishaushalt 
a)  der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf                                       410.074,00 EUR 
  der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf                                   410.074,00 EUR 
  der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf                                      0,00   EUR 
 
b)  der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf                                        0,00 EUR 
  der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf                                   0,00 EUR 
  der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf                         0,00 EUR 
 
c)  das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf                                  0,00 EUR 
  die Einstellung in Rücklagen auf                                          0,00 EUR 
  die Entnahmen aus Rücklagen auf                                                0,00 EUR 
  das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf                                            0,00 EUR 
 
2. im Finanzhaushalt 
a)  die ordentlichen Einzahlungen auf                                             570.514,00   EUR 
  die ordentlichen Auszahlungen auf                                            403.300,00 EUR 
  der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf                                   167.614,00  EUR 
 
b)  die außerordentlichen Einzahlungen auf                                       0,00 EUR 
  die außerordentlichen Auszahlungen auf                                    0,00 EUR 
  der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf                           0,00 EUR 
 
c)  die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                       431.786,00  EUR 
  die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                       276.500,00 EUR 
  der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                      155.286,00 EUR 
 
d)  die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                                           679.800,00 EUR 
  die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                                            1.002.700,00 EUR 
  der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                              -    322.900,00 EUR 
 
festgesetzt. 
 
 

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen 
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf                                    0,00 EUR 
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§ 3 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 
 

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf                                     0,00  EUR 
 

 
§ 4 Verpflichtungsermächtigungen 

 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf                               0,00  EUR 
 
 

§ 5 Eigenkapital 
 

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres betrug                     - EUR 
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt               - EUR 
und zum 31.12. des Haushaltsjahres                                       - EUR 
 
 

§ 6 Bewirtschaftungsregelungen 
 

Alle Ansätze für Aufwendungen und Ansätze für Auszahlungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 
Ansätze für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.  
Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten nach den zuvor genannten Regelungen nicht als überplanmäßige Aufwen-
dungen und Auszahlungen, solange eine Deckung innerhalb des städtebaulichen Sondervermögens gewährleistet ist. 
Mehrerträge und Mehreinzahlungen dürfen für Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet werden. 
Die Eröffnung neuer Sachkonten innerhalb eines Sondervermögens ist möglich, soweit es die Aufgabenerfüllung erfordert und 
die finanzielle Deckung gewährleistet ist. 
 
Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am    -   erteilt. 
 
Stralsund, 10.05.2016  
 

 
Dr.-Ing. Alexander Badrow  
Oberbürgermeister 

  
 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 

Die vorstehende Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens „Kleiner Wiesenweg“ enthält keine genehmigungs-
pflichtigen Teile.  

 

Mit dieser Bekanntmachungsanordnung wird nach § 5 Abs. 4 Satz 1 KV M-V die Haushaltssatzung des Städtebaulichen Son-
dervermögens „Kleiner Wiesenweg“ 2016 öffentlich bekannt gemacht. 
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens „Kleiner Wiesenweg“ 2016 sowie dessen 
Anlagen liegen zur Einsichtnahme im Kämmereiamt, Heilgeiststr. 63, öffentlich aus. 
 
Hinweis 
Soweit beim Erlass o. g. Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen wurde, können diese gem. § 5 Abs. 5 der 
Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern nach Ablauf eines Jahres seit dieser öffentlichen Bekanntma-
chung nicht mehr geltend gemacht werden. Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- 
oder Bekanntmachungsvorschriften. 
 
Stralsund, 10.05.2016  
 
 

 
Dr.-Ing. Alexander Badrow  
Oberbürgermeister 

  
 

  
 
 
 




